
Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Karlheinz Kopf, Mag. Dr. Jakob Schwarz, BA 
Kolleginnen und Kollegen 
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zum Antrag der Abgeordneten Karlheinz Kopf, Mag. Dr. Jakob Schwarz, BA, Kolleginnen 
und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem ein Kommunalinvestitionsgesetz 2025 
erlassen wird sowie das Finanzausgleichsgesetz 2024 und das Kommunalinvestitionsgesetz 
2023 geändert werden (4102/A) (Top7) 

Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung beschließen: 

Der oben bezeichnete Antrag in der Fassung des Ausschussberichts (2682 d.B.) wird wie folgt 
geändert: 

Artikel 2 (Änderung des Finanzausgleichsgesetzes 2024) wird wie folgt geändert: 

1. Die bisherige Novellierungsanordnung Z 2 wird zur Z 3 und wird nach der Novellierungsanordnung Z 1 
folgende neue Novellierungsanordnung Z 2 eingefügt : 

„2. in § 27 Abs. 1 wird das Zitat „ (§ 10 Abs. 1)" durch das Zitat „ (§ 11 Abs. 1)" ersetzt. " 

2. In der Novellierungsanordnung Z 3 wird im § 28a Abs. 2 das Zitat „§ 11 Abs. 5" durch das Zitat „§ 11 
Abs. 6" ersetzt. 

Begründung 

Mit den vorgeschlagenen Änderungen sollen Redaktionsversehen beseitigt werden. 
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